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Erster Teil: Einleitung

§ 1:  Gegenstand der Untersuchung
A.  Problemstellung
Der Tod eines Gesellschafters bildet sowohl für die Gesellschaft, an der er 

sich die organisationsrechtlichen Auswirkungen des Todes nach den weit-

-

Hintergrund besteht für Gesellschafter ein großes Bedürfnis, die Gesell-
schafternachfolge vertraglich zu steuern und den Einfluss des Erbrechts zu 

I.  Nachfolgeregelung und Abfindungsklausel

Personengesellschaften und der GmbH diverse Musterklauseln entwi-
ckelt, die für den Tod des Gesellschafter-Erblassers – in bestimmten Fäl-
len – entweder sein Ausscheiden vorsehen oder ein „Hinausdrängen“ der 

-

-
-

Sie sollen regelmäßig die Liquidität der Gesellschaft und das betriebsnot-
2

Buchwertklauseln, die die Abfindung des Gesellschafters (anhand der stich-
tagsrelevanten Handelsbilanz) auf nicht verbrauchte Einlagen, einbehaltene 

3 

Heckelmann V. Brückner, Abfindungs-
Wangler

2  „Reine“ Unternehmensbewertungsklauseln, die Streitigkeiten über die Anteilsbewertung 

3  Schäfer
Leuering

Mecklenbrauck Richter
Schön Udwari
für eine Buchwertklausel findet sich etwa bei Zöller
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vollständig ausschlie-
4

1.  Personengesellschaften
Soll der Gesellschafter-Erblasser im Erbfall aus der Gesellschaft ausschei-
den und die Gesellschaft allein durch die überlebenden Mitgesellschafter 

-
dung erheblich beschränkt oder gar ausgeschlossen, führt die vertragliche 

den Anteilswert,  da der Anteil6 des Gesellschafter-Erblassers erlischt und 
-

7

-

-
dungsausschlüsse sind unter anderem in familiär geprägten Gesellschaften, 

Beispiel 1:  „Bei Tod eines Gesellschafters wird die Gesellschaft von den 
übrigen Gesellschaftern fortgesetzt. Verbleibt nur ein Gesellschafter, so 
geht das gesamte Gesellschaftsvermögen auf ihn über. Dem Erblasser-
Gesellschafter bzw. seinen Erben stehen keine Abfindungsansprüche ge-
gen die Gesellschaft, die überlebenden Gesellschafter oder – im Falle 
einer zweigliedrigen Gesellschaft – den letzten verbleibenden Gesell-
schafter zu.“

-

Wangler/Dierkes, DS 2007, 

6  Als „Gesellschaftsanteil“, „Anteil“ oder „Beteiligung“ wird nachstehend die Gesamtheit 
an gesellschaftsrechtlich vermittelten Rechten und Pflichten, mithin die „Mitgliedschaft“ 

Kögel
Formulierungsbeispiele finden sich etwa bei Döbereiner

Kössinger/Najdecki
Krause v. Proff zu 

Irnich Zöller
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-
-

sellschaftsvertrag nicht aufeinander abgestimmt, lässt sich ein Ausscheiden 
subsidiären 

Fall sind Fortsetzungsklauseln etwa mit einem Abfindungsausschluss anzu-

Beispiel 2:9 „Durch den Tod eines Gesellschafters wird die Gesellschaft 
nicht aufgelöst. Die Beteiligung eines jeden Gesellschafters ist vererb-
lich, allerdings nur an nachfolgeberechtigte Personen. Nachfolgeberech-
tigt sind allein andere Gesellschafter oder leibliche Abkömmlinge von 
Gesellschaftern. Scheidet ein Gesellschafter aufgrund des Fehlens einer 
nachfolgeberechtigten Person durch seinen Tod aus der Gesellschaft 
aus, ist eine Abfindung nicht geschuldet.“

Schließlich kann das Ausscheiden des Gesellschafter-Erblassers als Anlass 

-

es zu beachten, dass dem Gesellschafter-Erblasser mangels abweichender 
-
-

Beispiel 3:  „Beim Tod eines Gesellschafters steht demjenigen, den der 
Gesellschafter-Erblasser durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft zu 
Lebzeiten oder durch Verfügung von Todes wegen als Rechtsnachfolger 
bestimmt hat, das Recht zu, zu den gleichen Bedingungen der Mitglied-
schaft des Gesellschafter-Erblassers seinen Eintritt in die Gesellschaft 
zu erklären. Der Eintritt hat durch schriftliche Erklärung gegenüber den 
übrigen Gesellschaftern spätestens drei Monate nach dem Erbfall zu er-
folgen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist wird die Gesellschaft von 
den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt. Tritt der Eintrittsberechtigte in 
die Gesellschaft ein, so haben ihm die überlebenden Gesellschafter den 

 9  In Anlehnung an die Formulierungsbeispiele bei Heckschen -
bruch, Hdb PersGesR II, Muster M 32, § 7; Krause, in: Scherer, Unternehmensnachfol-

Wicke/Ruhwinkel
-

lierungsbeispiel bei Krause
Kögel -

mulierungsbeispiele finden sich etwa bei Döbereiner
Kössinger/Najdecki

Krause
Müller/Sass Schäfer, BB-Spe-

Zöller
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bis dahin treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteil des Verstorbenen un-
entgeltlich zu übertragen. Abfindungsansprüche des Gesellschafter-Erb-
lassers bzw. seiner Erben gegen die Gesellschaft oder die Gesellschafter 
sind in diesem Fall ausgeschlossen.“

2.  GmbH
Bei der personalistisch oder familiär geprägten GmbH besteht ebenfalls ein 
Bedürfnis, die Gesellschafternachfolge zu steuern, da die Gesellschaft ipso 
iure

-

zur Abtretung derselben an die Gesellschaft, einen Gesellschafter oder ei-

Surrogat steht den Erben wiederum ein Abfindungsanspruch zu, wobei die 
Satzung für diese Fälle einen Ausschluss oder eine Beschränkung vorsehen 

-

Beispiel 4:  „Die Geschäftsanteile eines Gesellschafters können im Fall 
seines Todes ganz oder teilweise auch ohne die Zustimmung seiner Er-
ben durch Beschluss eingezogen werden. Anstelle der Einziehung können 
die Gesellschafter auch beschließen, dass die Geschäftsanteile ganz oder 
teilweise an die Gesellschaft, an einen oder mehrere Gesellschafter oder 
einen Dritten abzutreten sind. Im Falle der Einziehung oder Abtretung 
eines Gesellschaftsanteils infolge des Todes eines Gesellschafters ist ein 
Anspruch der Erben auf Zahlung einer Abfindung gegen die Gesellschaft 
ausgeschlossen.“

II.  Problemaufriss
Die Probleme, die solche Nachfolgeregelungen mit Abfindungsklauseln mit 
sich bringen, lassen sich am besten verstehen, wenn man sich die Interessen 

Müller/Sass
Staake, in: MHdb 

Wälzholz
-

-
rungsbeispiele bei Wachter



 

1.  Stellung des Gesellschafter-Erblassers

-

Mag aus Sicht des Gesellschafter-Erblassers im Gründungszeitpunkt eine 
Abfindungsklausel noch von seinem Willen getragen sein, kann sich dies 

der Beteiligungswert nicht selten erheblich steigert, kann sich die private 

für den Fall beschränkt oder ausgeschlossen, dass eine Nachfolgeregelung 
-

findungsklausel aus Sicht des Gesellschafter-Erblassers eine Sanktion dar-

Soll durch die Abfindungsklausel ein gesellschaftsfremder Dritter begüns-

die im GmbH-Recht verbreiteten Abtretungsklauseln räumen den überle-

Entscheidung, ob durch die Erben überhaupt eine Abtretung erfolgen muss, 
bestimmen die Mitgesellschafter nicht selten im freien Ermessen über die 

 Der Gesellschafter-Erblasser hat in die-
sen Fällen weder Einfluss auf die Abtretung noch die Wahl des Abtretungs-

Beteiligung im Todesfall de facto

2.  Stellung der Nachlassbeteiligten
Neben den skizzierten Fragestellungen, die primär die gesellschaftsrecht-
liche Sphäre und die Reichweite ihrer Privatautonomie betreffen, drohen 

sondern gesellschaftsvertraglich beschränkt oder ausgeschlossen, müssen 

-
Beispiel 4 Krause, 

Wachter
Wälzholz/Bayer
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Die Gesellschafter-Erben gehen (weitgehend) leer aus, Pflichtteilsansprü-

die Frage, ob und inwieweit für solche gesellschaftsrechtlichen Gestaltun-

III.  Rechtslage in Österreich

wonach im Todesfall ein Ausscheiden des Gesellschafter-Erblassers oder ein 
„Hinausdrängen“ der Gesellschafter-Erben unter gleichzeitigem Ausschluss 

-
schaftsrecht an, wenngleich sich die Rechtsprechung und Lehre häufig an 

insbesondere die Stellung der Nachlassbeteiligten erfasst und das Pflicht-

das materielle -
lassenschaftsverfahrens ausgenommen – dem deutschen Erbrecht von der 

B.  Ziele und Grenzen der Untersuchung
I.  Spezifische Abfindungssituation im Todesfall

Abfindungsklauseln auf den Todesfall) werfen Fragen nach den Schranken 
ihrer zivilrechtlichen, insbesondere gesellschafts- und erbrechtlichen Zuläs-

zum Schutze des Gesellschafter-Erblassers und der Nachlassbeteiligten gel-

-
benden eine weitergehende Abfindungsbeschränkung zulässig ist und sich 

-


